
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Verkehrsnetz der Stadt geeignete Orte zu 
identifizieren, an denen man sukzessive mit baulichen und/oder verkehrsordnerischen 
Maßnahmen wirksame Effekte für die von einer Vielzahl von Akteuren wiederholt 
geforderte Gleichbehandlung alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet erzielen kann.  

2. Ab dem Jahr 2024 wird damit begonnen, den Verkehrsraum für den MIV an mindestens 
drei dafür besonders geeigneten Stellen zu begrenzen, um den MIV zu behindern und 
idealerweise Stau zu erzeugen. Dabei ist darauf zu achten, dass ÖPNV, Rad- und 
Fußverkehr durch diese Maßnahmen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. In 
den Folgejahren wird jährlich mindestens eine weitere Maßnahme dieser Art hinzugefügt.  

3. Im Bereich der Altstadt werden ab 2024 jährlich mindestens 50 Parkplätze im 
öffentlichen Raum, die momentan noch für die private KFZ-Nutzung bereitgestellt 
werden, abgebaut und für eine alternative Nutzung (Anlieferung, Fahrradabstellplätze, 
Grünflächen u.a.) bereitgestellt.  

 
 


